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Sie als Versicherungsnehmer sind unser Vertragspartner. 
Versicherte Person können Sie oder jemand anderer sein. 
Wir als Versicherer erbringen die vertraglich vereinbarten Leistungen. 
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Der Versicherungsumfang 

1 Was ist versichert? 

1.1 Wir bieten Versicherungsschutz bei 
Unfällen, die der versicherten Person 
während der Wirksamkeit des Vertrages 
zustoßen. 

1.2 Der Versicherungsschutz umfasst 
Unfälle in der ganzen Welt. 

1.3 Ein Unfall liegt vor, wenn die versi-
cherte Person durch ein plötzlich von 
außen auf ihren Körper wirkendes Er-
eignis (Unfallereignis) unfreiwillig eine 
Gesundheitsschädigung erleidet. 

1.4 Als Unfall gilt auch, wenn durch eine 
erhöhte Kraftanstrengung an Gliedma-
ßen oder Wirbelsäule 

- ein Gelenk verrenkt wird oder 

- Muskeln, Sehnen, Bänder oder 
Kapseln gezerrt oder zerrissen 
werden. 

1.5 Auf die Regelungen über die Ein-
schränkungen der Leistung (Ziffer 3), 
nicht versicherbare Personen (Ziffer 4) 
sowie die Ausschlüsse (Ziffer 5) weisen 
wir hin. Sie gelten für alle Leistungsar-
ten. 

2 Welche Leistungsarten können 
vereinbart werden? 

Die Leistungsarten, die Sie vereinbaren 
können, werden im Folgenden oder in 
zusätzlichen Bedingungen beschrieben.  

Die von Ihnen mit uns vereinbarten Leis-
tungsarten und die Versicherungssum-
men ergeben sich aus dem Vertrag. 

2.1 Invaliditätsleistung 

2.1.1 Voraussetzungen für die Leistung: 

2.1.1.1 Die körperliche oder geistige 
Leistungsfähigkeit der versicherten Per-
son ist unfallbedingt dauerhaft beein-
trächtigt (Invalidität). Eine Beeinträchti-
gung ist dauerhaft, wenn sie voraus-
sichtlich länger als drei Jahre bestehen 
wird und eine Änderung des Zustandes 
nicht erwartet werden kann.  

Die Invalidität ist  

- innerhalb eines Jahres nach dem 
Unfall eingetreten und 

- innerhalb von fünfzehn Monaten 
nach dem Unfall von einem Arzt in 
Textform festgestellt und von Ihnen 
bei uns geltend gemacht worden. 

2.1.1.2 Kein Anspruch auf Invaliditäts-
leistung besteht, wenn die versicherte 
Person unfallbedingt innerhalb eines 
Jahres nach dem Unfall stirbt. 

2.1.2 Art und Höhe der Leistung: 

2.1.2.1 Die Invaliditätsleistung zahlen 
wir als Kapitalbetrag. 

2.1.2.2 Grundlage für die Berechnung 
der Leistung bilden die Versicherungs-
summe und der Grad der unfallbeding-
ten Invalidität.  

2.1.2.2.1 Bei Verlust oder völliger Funk-
tionsunfähigkeit der nachstehend ge-
nannten Körperteile und Sinnesorgane 

gelten ausschließlich die folgenden In-
validitätsgrade:  

Arm 70 % 

Arm bis oberhalb des Ellenbo-
gengelenks 

 
65 % 

Arm unterhalb des Ellenbo-
gengelenks 

 
60 % 

Hand 55 % 

Daumen 20 % 

Zeigefinger 10 % 

anderer Finger   5 % 

Bein über der Mitte des Ober-
schenkels 

 
70 % 

Bein bis zur Mitte des Ober-
schenkels 

 
60 % 

Bein bis unterhalb des Knies 50 % 

Bein bis zur Mitte des Unter-
schenkels 

 
45 % 

Fuß 40 % 

große Zehe   5 % 

andere Zehe   2 % 

Auge 50 % 

Gehör auf einem Ohr 30 % 

Geruchssinn 10 % 

Geschmackssinn   5 % 

 

Bei Teilverlust oder teilweiser Funkti-
onsbeeinträchtigung gilt der entspre-
chende Teil des jeweiligen Prozentsat-
zes. 

2.1.2.2.2 Für andere Körperteile und 
Sinnesorgane bemisst sich der Invalidi-
tätsgrad danach, inwieweit die normale 
körperliche oder geistige Leistungsfä-
higkeit insgesamt beeinträchtigt ist. Da-
bei sind ausschließlich medizinische 
Gesichtspunkte zu berücksichtigen. 

2.1.2.2.3 Waren betroffene Körperteile 
oder Sinnesorgane oder deren Funktio-
nen bereits vor dem Unfall dauernd be-
einträchtigt, wird der Invaliditätsgrad um 
die Vorinvalidität gemindert. Diese ist 
nach Ziffer 2.1.2.2.1 und Ziffer 2.1.2.2.2 
zu bemessen. 

2.1.2.2.4 Sind mehrere Körperteile oder 
Sinnesorgane durch den Unfall beein-
trächtigt, werden die nach den vorste-
henden Bestimmungen ermittelten Inva-
liditätsgrade zusammengerechnet. Mehr 
als 100 % werden jedoch nicht berück-
sichtigt. 

2.1.2.3 Stirbt die versicherte Person 

- aus unfallfremder Ursache inner-
halb eines Jahres nach dem Unfall 
oder 

- gleichgültig, aus welcher Ursache, 
später als ein Jahr nach dem Un-
fall, 

und war ein Anspruch auf Invaliditäts-
leistung entstanden, leisten wir nach 
dem Invaliditätsgrad, mit dem auf Grund 
der ärztlichen Befunde zu rechnen ge-
wesen wäre. 

2.2 Übergangsleistung 

2.2.1 Voraussetzungen für die Leistung: 

Die normale körperliche oder geistige 
Leistungsfähigkeit der versicherten Per-
son ist im beruflichen oder außerberufli-
chen Bereich unfallbedingt 

2.2.1.1  

- nach Ablauf von sechs Monaten 
vom Unfalltag an gerechnet und 

- ohne Mitwirkung von Krankheiten 
oder Gebrechen 

noch um mindestens 50 % beeinträch-
tigt.  

Diese Beeinträchtigung hat innerhalb 
der sechs Monate ununterbrochen be-
standen.  

Sie ist von Ihnen spätestens sieben Mo-
nate nach Eintritt des Unfalles unter 
Vorlage eines ärztlichen Attestes bei 
uns geltend gemacht worden. 

2.2.1.2 

- nach Ablauf von drei Monaten vom 
Unfalltag an gerechnet und 

- ohne Mitwirkung von Krankheiten 
oder Gebrechen 

noch um 100 % beeinträchtigt.  

Diese Beeinträchtigung hat innerhalb 
der drei Monate ununterbrochen be-
standen.  

Sie ist von Ihnen spätestens vier Mona-
te nach Eintritt des Unfalles unter Vorla-
ge eines ärztlichen Attestes bei uns gel-
tend gemacht worden. 

2.2.2 Art und Höhe der Leistung:  

Die Übergangsleistung wird  

- gem. Ziffer 2.2.1.1 in Höhe der ver-
einbarten Versicherungssumme 
gezahlt. 

- gem. Ziffer 2.2.1.2 in Höhe der 
Hälfte der vereinbarten Versiche-
rungssumme gezahlt. Dieser Be-
trag wird auf einen Anspruch nach 
Ziffer 2.2.1.1 angerechnet. 

2.3 Tagegeld 

2.3.1 Voraussetzungen für die Leistung:  

Die versicherte Person ist unfallbedingt 

- in der Arbeitsfähigkeit beeinträch-
tigt und 

- in ärztlicher Behandlung. 

2.3.2 Höhe und Dauer der Leistung: 

Das Tagegeld wird nach der vereinbar-
ten Versicherungssumme berechnet. Es 
wird nach dem festgestellten Grad der 
Beeinträchtigung der Berufstätigkeit  
oder Beschäftigung abgestuft. 

Das Tagegeld wird für die Dauer der 
ärztlichen Behandlung, längstens für ein 
Jahr, vom Unfalltag an gerechnet, ge-
zahlt. 

2.4 Krankenhaustagegeld 

2.4.1 Voraussetzungen für die Leistung:



 

 

Die versicherte Person befindet sich 
wegen des Unfalles in medizinisch not-
wendiger vollstationärer Heilbehand-
lung. 

Kuren sowie Aufenthalte in Sanatorien 
und Erholungsheimen gelten nicht als 
medizinisch notwendige Heilbehand-
lung. 

2.4.2 Höhe und Dauer der Leistung: 

Das Krankenhaustagegeld wird in Höhe 
der vereinbarten Versicherungssumme 
für jeden Kalendertag der vollstationä-
ren Behandlung gezahlt, längstens je-
doch für zwei Jahre, vom Unfalltag an 
gerechnet. 

2.5 Genesungsgeld 

2.5.1 Voraussetzungen für die Leistung: 

Die versicherte Person ist aus der voll-
stationären Behandlung entlassen wor-
den und hatte Anspruch auf Kranken-
haustagegeld nach Ziffer 2.4. 

2.5.2 Höhe und Dauer der Leistung: 

Das Genesungsgeld wird in Höhe der 
vereinbarten Versicherungssumme für 
die gleiche Anzahl von Kalendertagen 
gezahlt, für die wir Krankenhaustage-
geld leisten, längstens für 100 Tage. 

2.6 Todesfallleistung 

2.6.1 Voraussetzungen für die Leistung:  

Die versicherte Person ist infolge des 
Unfalles innerhalb eines Jahres gestor-
ben. 

Auf die besonderen Pflichten nach Ziffer 
7.5 weisen wir hin. 

2.6.2 Höhe der Leistung: 

Die Todesfallleistung wird in Höhe der 
vereinbarten Versicherungssumme ge-
zahlt. 

2.7 Bergungskosten 

2.7.1 Voraussetzungen für die Leistung:  

Die versicherte Person hat einen unter 
den Versicherungsvertrag fallenden Un-
fall erlitten. 

2.7.2 Höhe der Leistung: 

2.7.2.1 Wir leisten insgesamt bis zur 
Höhe der vereinbarten und im Vertrag 
festgelegten Versicherungssumme die 
entstandenen notwendigen Kosten für  

- Such-, Rettungs- oder Bergungs-
einsätze von öffentlich-rechtlich 
oder privatrechtlich organisierten 
Rettungsdiensten, soweit hierfür 
üblicherweise Gebühren berechnet 
werden.  

Hat die versicherte Person für Kos-
ten einzustehen, obwohl sie keinen 
Unfall erlitten hatte, ein solcher a-
ber unmittelbar drohte oder nach 
den konkreten Umständen zu ver-
muten war, sind wir ebenfalls er-
satzpflichtig. 

- Transport des Verletzten in das 
nächste Krankenhaus oder zu einer 
Spezialklinik, soweit medizinisch 
notwendig und ärztlich angeordnet. 

- Mehraufwand bei der Rückkehr des 
Verletzten zu seinem ständigen 
Wohnsitz, soweit die Mehrkosten 
auf ärztliche Anordnungen zurück-
gehen oder nach der Verletzungs-
art unvermeidbar waren. 

- Überführung zum letzten ständigen 
Wohnsitz im Todesfall. 

2.7.2.2 Soweit ein anderer Ersatzpflich-
tiger eintritt, kann der Erstattungsan-
spruch gegen uns nur wegen der restli-
chen Kosten geltend gemacht werden. 
Bestreitet ein anderer Ersatzpflichtiger 
seine Leistungspflicht, können Sie sich 
unmittelbar an uns halten. 

2.7.2.3 Bestehen für die versicherte Per-
son bei uns mehrere Unfallversicherun-
gen, können mitversicherte Bergungs-
kosten nur aus einem dieser Verträge 
verlangt werden. 

2.7.3 Ausschluss der Dynamik 

Die Versicherungssumme nimmt an ei-
ner für andere Leistungsarten vereinbar-
ten Erhöhung von Leistung und Beitrag 
nicht teil. 

2.8 Kosmetische Operationskosten 

2.8.1 Voraussetzungen für die Leistung:  

Die versicherte Person hat sich nach 
einem unter den Vertrag fallenden Unfall 
einer kosmetischen Operation unterzo-
gen. 

Als kosmetische Operation gilt eine 
nach Abschluss der Heilbehandlung 
durchgeführte ärztliche Behandlung mit 
dem Ziel, eine unfallbedingte Beein-
trächtigung des äußeren Erscheinungs-
bildes der versicherten Person zu behe-
ben. 

Die kosmetische Operation erfolgt in-
nerhalb von drei Jahren nach dem Un-
fall, bei Unfällen Minderjähriger spätes-
tens vor Vollendung des 21. Lebensjah-
res. 

Ein Dritter ist nicht zur Leistung ver-
pflichtet oder bestreitet seine Leistungs-
pflicht. 

2.8.2 Höhe der Leistung 

Wir leisten insgesamt bis zur Höhe der 
vereinbarten Versicherungssumme Er-
satz für nachgewiesene 

- Arzthonorare und sonstige Operati-
onskosten, 

- notwendige Kosten für Unterbrin-
gung und Verpflegung in einem 
Krankenhaus. 

Wir leisten keinen Ersatz für Zahnbe-
handlungs- und Zahnersatzkosten. 

Bestehen für die versicherte Person bei 
uns mehrere Unfallversicherungen, 
können mitversicherte kosmetische O-
perationskosten nur aus einem dieser 
Verträge verlangt werden. 

2.8.3. Ausschluss der Dynamik 

Die Versicherungssumme nimmt an ei-
ner für andere Leistungsarten vereinbar-
ten Erhöhung von Leistung und Beitrag 
nicht teil. 

3 Welche Auswirkung haben Krank-
heiten oder Gebrechen? 

Als Unfallversicherer leisten wir für Un-
fallfolgen. Haben Krankheiten oder 
Gebrechen bei der durch ein Unfaller-
eignis verursachten Gesundheitsschä-
digung oder deren Folgen mitgewirkt, 
mindert sich im Falle einer Invalidität der 
Prozentsatz des Invaliditätsgrades, im 
Todesfall und, soweit nichts anderes 
bestimmt ist, in allen anderen Fällen die 
Leistung entsprechend dem Anteil der 
Krankheit  oder des Gebrechens. 

Beträgt der Mitwirkungsanteil weniger 
als 25 %, unterbleibt jedoch die Minde-
rung. 

4 Welche Personen sind nicht ver-
sicherbar?  

4.1 Nicht versicherbar und trotz Bei-
tragszahlung nicht versichert sind dau-
ernd Schwer- oder Schwerstpflegebe-
dürftige im Sinne der sozialen Pflege-
versicherung. 

4.2 Der Versicherungsschutz erlischt, 
sobald der Versicherte im Sinne von 
Ziffer 4.1 nicht mehr versicherbar ist. 
Gleichzeitig endet die Versicherung. 

4.3 Den für nicht versicherbare Perso-
nen seit Vertragsabschluss bzw. Eintritt 
der Versicherungsunfähigkeit entrichte-
ten Beitrag zahlen wir zurück. 

5 In welchen Fällen ist der Versi-
cherungsschutz ausgeschlossen? 

5.1 Kein Versicherungsschutz besteht 
für folgende Unfälle: 

5.1.1 Unfälle der versicherten Person 
durch Geistes- oder Bewusstseinsstö-
rungen, auch soweit diese auf Trunken-
heit beruhen, sowie durch Schlaganfäl-
le, epileptische Anfälle oder andere 
Krampfanfälle, die den ganzen Körper 
der versicherten Person ergreifen. 

Versicherungsschutz besteht jedoch, 
wenn diese Störungen oder Anfälle 
durch ein unter diesen Vertrag fallendes 
Unfallereignis verursacht waren. 

5.1.2 Unfälle, die der versicherten Per-
son dadurch zustoßen, dass sie vorsätz-
lich eine Straftat ausführt oder versucht. 

5.1.3 Unfälle, die unmittelbar oder mit-
telbar durch Kriegs- oder Bürgerkriegs-
ereignisse verursacht sind. 

Versicherungsschutz besteht jedoch, 
wenn die versicherte Person auf Reisen 
im Ausland überraschend von Kriegs- 
oder Bürgerkriegsereignissen betroffen 
wird. 

Dieser Versicherungsschutz erlischt am 
Ende des siebten Tages nach Beginn 
eines Krieges oder Bürgerkrieges auf 
dem Gebiet des Staates, in dem sich die 
versicherte Person aufhält.



 

 

Die Erweiterung gilt nicht bei Reisen in 
oder durch Staaten, auf deren Gebiet 
bereits Krieg oder Bürgerkrieg herrscht. 
Sie gilt auch nicht für die aktive Teil-
nahme am Krieg oder Bürgerkrieg sowie 
für Unfälle durch ABC-Waffen und im 
Zusammenhang mit einem Krieg oder 
kriegsähnlichen Zustand zwischen den 
Ländern China, Deutschland, Frank-
reich, Großbritannien, Japan, Russland 
oder USA. 

5.1.4 Unfälle der versicherten Person 

- als Luftfahrzeugführer (auch Luft-
sportgeräteführer), soweit er nach 
deutschem Recht dafür eine Er-
laubnis benötigt, sowie als sonsti-
ges Besatzungsmitglied eines Luft-
fahrzeuges; 

- bei einer mit Hilfe eines Luftfahr-
zeuges auszuübenden beruflichen 
Tätigkeit;  

- bei der Benutzung von Raumfahr-
zeugen.  

5.1.5 Unfälle, die der versicherten Per-
son dadurch zustoßen, dass sie sich als 
Fahrer, Beifahrer oder Insasse eines 
Motorfahrzeuges an Fahrtveranstaltun-
gen einschließlich der dazugehörigen 
Übungsfahrten beteiligt, bei denen es 
auf die Erzielung von Höchstgeschwin-
digkeiten ankommt. 

5.1.6 Unfälle, die unmittelbar oder mit-
telbar durch Kernenergie verursacht 
sind. 

5.2 Ausgeschlossen sind außerdem fol-
gende Beeinträchtigungen: 

5.2.1 Schäden an Bandscheiben sowie 
Blutungen aus inneren Organen und 
Gehirnblutungen. 

Versicherungsschutz besteht jedoch, 
wenn ein unter diesen Vertrag fallendes 
Unfallereignis nach Ziffer 1.3 die über-
wiegende Ursache ist. 

5.2.2 Gesundheitsschäden durch Strah-
len. 

5.2.3 Gesundheitsschäden durch Heil-
maßnahmen oder Eingriffe am Körper 
der versicherten Person. 

Versicherungsschutz besteht jedoch, 
wenn die Heilmaßnahmen oder Eingrif-
fe, auch strahlendiagnostische und -
therapeutische, durch einen unter die-
sen Vertrag fallenden Unfall veranlasst 
waren. 

5.2.4 Infektionen. 

5.2.4.1 Sie sind auch dann ausge-
schlossen, wenn sie 

- durch Insektenstiche oder -bisse 
oder 

- durch sonstige geringfügige Haut- 
oder Schleimhautverletzungen 

verursacht wurden, durch die Krank-
heitserreger sofort oder später in den 
Körper gelangten. 

5.2.4.2 Versicherungsschutz besteht 
jedoch für 

- Tollwut und Wundstarrkrampf so-
wie für  

- Infektionen, bei denen die Krank-
heitserreger durch Unfallverletzun-
gen, die nicht nach Ziffer 5.2.4.1 
ausgeschlossen sind, in den Körper 
gelangten. 

5.2.4.3 Für Infektionen, die durch Heil-
maßnahmen oder Eingriffe verursacht 
sind, gilt Ziffer 5.2.3 Satz 2 entspre-
chend.  

5.2.5 Vergiftungen infolge Einnahme 
fester oder flüssiger Stoffe durch den 
Schlund.  

5.2.6 Krankhafte Störungen infolge psy-
chischer Reaktionen, auch wenn diese 
durch einen Unfall verursacht wurden. 

5.2.7 Bauch- oder Unterleibsbrüche. 

Versicherungsschutz besteht jedoch, 
wenn sie durch eine unter diesen Ver-
trag fallende gewaltsame von außen 
kommende Einwirkung entstanden sind. 

6 Was müssen Sie bei Änderungen 
der Berufstätigkeit oder Beschäfti-
gung beachten? 

6.1 Die Höhe der Versicherungssum-
men bzw. des Beitrages hängt maßgeb-
lich von der Berufstätigkeit oder der Be-
schäftigung der versicherten Person ab. 
Grundlage für die Bemessung der Ver-
sicherungssummen und Beiträge ist un-
ser geltendes Berufsgruppenverzeich-
nis. Nähere Informationen finden Sie in 
dem Anlageblatt zu diesen AUB 2008.  

Eine Änderung der Berufstätigkeit oder 
Beschäftigung der versicherten Person 
müssen Sie uns daher unverzüglich mit-
teilen. Pflichtwehrdienst, Zivildienst oder 
militärische Reserveübungen fallen nicht 
darunter.  

6.2 Errechnen sich bei gleich bleiben-
dem Beitrag nach dem zum Zeitpunkt 
der Änderung gültigen Tarif niedrigere 
Versicherungssummen, gelten diese 
nach Ablauf eines Monats ab der Ände-
rung. Errechnen sich dagegen höhere 
Versicherungssummen, gelten diese, 
sobald wir Kenntnis von  der Änderung 
erlangen, spätestens jedoch nach Ab-
lauf eines Monats ab der Änderung.  

6.3 Auf Ihren Wunsch führen wir den 
Vertrag auch mit den bisherigen Versi-
cherungssummen bei erhöhtem oder 
gesenktem Beitrag weiter, sobald wir 
Kenntnis von der Änderung erlangen.  

Der Leistungsfall 

7 Was ist nach einem Unfall zu be-
achten (Obliegenheiten)? 

Ohne Ihre Mitwirkung und die der versi-
cherten Person können wir unsere Leis-
tung nicht erbringen. 

7.1 Nach einem Unfall, der voraussicht-
lich eine Leistungspflicht herbeiführt, 
müssen Sie oder die versicherte Person 
unverzüglich einen Arzt hinzuziehen, 
seine Anordnungen befolgen und uns 
unterrichten. 

7.2 Die von uns übersandte Unfallan-
zeige müssen Sie oder die versicherte 
Person wahrheitsgemäß ausfüllen und 
uns unverzüglich zurücksenden; von 
uns darüber hinaus geforderte sach-

dienliche Auskünfte müssen in gleicher 
Weise erteilt werden. 

7.3 Werden Ärzte von uns beauftragt, 
muss sich die versicherte Person auch 
von diesen untersuchen lassen. Die 
notwendigen Kosten einschließlich ei-
nes dadurch entstandenen Ver-
dienstausfalles tragen wir. 

7.4 Die Ärzte, die die versicherte Person 
- auch aus anderen Anlässen - behan-
delt oder untersucht haben, andere Ver-
sicherer, Versicherungsträger und Be-
hörden sind zu ermächtigen, alle erfor-
derlichen Auskünfte zu erteilen. 

7.5 Hat der Unfall den Tod zur Folge, ist 
uns dies innerhalb von 48 Stunden zu 
melden, auch wenn uns der Unfall 
schon angezeigt war. 

Uns ist das Recht zu verschaffen, gege-
benenfalls eine Obduktion durch einen 
von uns beauftragten Arzt vornehmen 
zu lassen. 

8 Welche Folgen hat die Nichtbe-
achtung von Obliegenheiten? 

Wird eine Obliegenheit nach Ziffer 7 vor-
sätzlich verletzt, verlieren Sie Ihren Ver-
sicherungsschutz.  

Bei grob fahrlässiger Verletzung einer 
Obliegenheit sind wir berechtigt, unsere 
Leistung in einem der Schwere Ihres 
Verschuldens entsprechenden Verhält-
nis zu kürzen. Beides gilt nur, wenn wir 
Sie durch gesonderte Mitteilung in Text-
form auf diese Rechtsfolgen hingewie-
sen haben. 

Weisen Sie nach, dass Sie die Oblie-
genheit nicht grob fahrlässig verletzt ha-
ben, bleibt der Versicherungsschutz be-
stehen. 

Der Versicherungsschutz bleibt auch 
bestehen, wenn Sie nachweisen, dass 
die Verletzung der Obliegenheit weder 
für den Eintritt oder die Feststellung des 
Versicherungsfalles noch für die Fest-
stellung oder den Umfang der Leistung 
ursächlich war. Das gilt nicht, wenn Sie 
die Obliegenheit arglistig verletzt haben. 

Diese Bestimmungen gelten unabhän-
gig davon, ob wir ein uns zustehendes 
Kündigungsrecht wegen der Verletzung 
einer vorvertraglichen Anzeigepflicht 
ausüben.  

9 Wann sind die Leistungen fällig? 

9.1 Wir sind verpflichtet, innerhalb eines 
Monats - beim Invaliditätsanspruch in-
nerhalb von drei Monaten – in Textform 
zu erklären, ob und in welchem Umfang 
wir einen Anspruch anerkennen. Die 
Fristen beginnen mit dem Eingang fol-
gender Unterlagen: 

- Nachweis des Unfallhergangs und 
der Unfallfolgen, 

- beim Invaliditätsanspruch zusätz-
lich der Nachweis über den Ab-
schluss des Heilverfahrens, soweit 
es für die Bemessung der Invalidi-
tät notwendig ist. 

Die ärztlichen Gebühren, die Ihnen zur 
Begründung des Leistungsanspruchs 
entstehen, übernehmen wir



 

 

- bei Invalidität bis zu 1 ‰ der versi-
cherten Summe, 

- bei Übergangsleistung bis zu 1 % 
der versicherten Summe, 

- bei Tagegeld bis zu einem Tage-
geldsatz, 

- bei Krankenhaustagegeld bis zu 
einem Krankenhaustagegeldsatz. 

Sonstige Kosten übernehmen wir nicht. 

9.2 Erkennen wir den Anspruch an oder 
haben wir uns mit Ihnen über Grund und 
Höhe geeinigt, leisten wir innerhalb von 
zwei Wochen. 

9.3 Steht die Leistungspflicht zunächst 
nur dem Grunde nach fest, zahlen wir – 
auf Ihren Wunsch - angemessene Vor-
schüsse. 

Vor Abschluss des Heilverfahrens kann 
eine Invaliditätsleistung innerhalb eines 
Jahres nach dem Unfall nur bis zur Hö-
he einer vereinbarten Todesfallsumme 
beansprucht werden. 

9.4 Sie und wir sind berechtigt, den 
Grad der Invalidität jährlich, längstens 
bis zu drei Jahren nach dem Unfall, er-
neut ärztlich bemessen zu lassen. Bei 
Kindern bis zur Vollendung des 14. Le-
bensjahres verlängert sich diese Frist 
von drei auf fünf Jahre.  

Dieses Recht muss 

- von uns zusammen mit unserer 
Erklärung über unsere Leistungs-
pflicht nach Ziffer 9.1 

- von Ihnen vor Ablauf der Frist aus-
geübt werden. 

Ergibt die endgültige Bemessung eine 
höhere Invaliditätsleistung, als wir be-
reits erbracht haben, ist der Mehrbetrag  
mit 4 % jährlich zu verzinsen. 

9.5 Zur Prüfung der Voraussetzungen 
für den Rentenbezug sind wir berechtigt, 
Lebensbescheinigungen anzufordern. 
Wird die Bescheinigung nicht unverzüg-
lich übersandt, ruht die Rentenzahlung 
ab der nächsten Fälligkeit. 

Die Vertragsdauer  

10 Wann beginnt und wann endet 
der Vertrag? Wann ruht der Versi-
cherungsschutz bei militärischen 
Einsätzen? 

10.1 Beginn des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt zu 
dem im Versicherungsschein angege-
benen Zeitpunkt, wenn Sie den ersten 
oder einmaligen Beitrag unverzüglich 
nach Fälligkeit im Sinne von Ziffer 11.2 
zahlen.  

10.2 Dauer und Ende des Vertrages 

Der Vertrag ist für die im Versiche-
rungsschein angegebene Zeit abge-
schlossen.  

Bei einer Vertragsdauer von mindestens 
einem Jahr verlängert sich der Vertrag 
um jeweils ein Jahr, wenn nicht Ihnen 
oder uns spätestens drei Monate vor 
dem Ablauf des jeweiligen Versiche-

rungsjahres eine Kündigung zugegan-
gen ist.  

Bei einer Vertragsdauer von weniger als 
einem Jahr endet der Vertrag, ohne 
dass es einer Kündigung bedarf, zum 
vorgesehenen Zeitpunkt.  

Bei einer Vertragsdauer von mehr als 
drei Jahren kann der Vertrag zum Ab-
lauf des dritten Jahres oder jedes darauf 
folgenden Jahres von Ihnen gekündigt 
werden; die Kündigung muss uns spä-
testens drei Monate vor dem Ablauf des 
jeweiligen Versicherungsjahres zuge-
gangen sein.  

10.3 Kündigung nach Versicherungsfall 

Den Vertrag können Sie oder wir durch 
Kündigung beenden, wenn wir eine Lei-
stung erbracht oder Sie gegen uns Kla-
ge auf eine Leistung erhoben haben. 

Die Kündigung muss Ihnen oder uns 
spätestens einen Monat nach Leistung 
oder – im Falle eines Rechtsstreits – 
nach Klagerücknahme, Anerkenntnis, 
Vergleich oder Rechtskraft des Urteils in 
Textform zugegangen sein. 

Kündigen Sie, wird Ihre Kündigung so-
fort nach ihrem Zugang bei uns wirk-
sam. Sie können jedoch bestimmen, 
dass die Kündigung zu einem späteren 
Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende 
der laufenden Versicherungsperiode, 
wirksam wird. 

Eine Kündigung durch uns wird einen 
Monat nach ihrem Zugang bei Ihnen 
wirksam. 

10.4 Ruhen des Versicherungsschutzes 
bei militärischen Einsätzen 

Der Versicherungsschutz tritt für die 
versicherte Person außer Kraft, sobald 
sie Dienst in einer militärischen oder 
ähnlichen Formation leistet, die an ei-
nem Krieg oder kriegsmäßigen Einsatz 
zwischen den Ländern China, Deutsch-
land, Frankreich, Großbritannien, Japan, 
Russland oder USA beteiligt ist. Der 
Versicherungsschutz lebt wieder auf, 
sobald uns Ihre Anzeige über die Been-
digung des Dienstes zugegangen ist. 

Der Versicherungsbeitrag 

11 Was müssen Sie bei der Bei-
tragszahlung beachten? Was ge-
schieht, wenn Sie einen Beitrag 
nicht rechtzeitig bezahlen? 

11.1 Beitrag und Versicherungssteuer 

Der in Rechnung gestellte Beitrag ent-
hält die Versicherungssteuer, die Sie in 
der jeweils vom Gesetz bestimmten Hö-
he zu entrichten haben.  

11.2 Zahlung und Folgen verspäteter 
Zahlung/Erster oder einmaliger Beitrag  

11.2.1 Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der 
Zahlung 

Der erste oder einmalige Beitrag wird 
unverzüglich nach Ablauf von zwei Wo-
chen nach Zugang des Versicherungs-
scheins fällig. 

Ist Zahlung des Jahresbeitrages in Ra-
ten vereinbart, gilt als erster Beitrag nur 

die erste Rate des ersten Jahresbeitra-
ges. 

11.2.2 Späterer Beginn des Versiche-
rungsschutzes 

Zahlen Sie den ersten oder einmaligen 
Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu ei-
nem späteren Zeitpunkt, beginnt der 
Versicherungsschutz erst ab diesem 
Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn Sie die 
verspätete Zahlung nicht zu vertreten 
haben. 

11.2.3 Rücktritt 

Zahlen Sie den ersten oder einmaligen 
Beitrag nicht rechtzeitig, können wir vom 
Vertrag zurücktreten, solange der Bei-
trag nicht gezahlt ist. Wir können nicht 
zurücktreten, wenn Sie die Nichtzahlung 
nicht zu vertreten haben. 

11.2.4 Zahlen Sie den ersten oder ein-
maligen Beitrag nicht rechtzeitig, so sind 
wir für einen vor Zahlung des Beitrages 
eingetretenen Versicherungsfall nicht 
zur Leistung verpflichtet, wenn wir Sie 
durch gesonderte Mitteilung in Textform 
oder durch einen auffälligen Hinweis im 
Versicherungsschein auf diese Rechts-
folge der Nichtzahlung des Beitrages 
aufmerksam gemacht haben. 

Das gilt nicht, wenn Sie die verspätete 
Zahlung nicht zu vertreten haben. 

11.3 Zahlung und Folgen verspäteter 
Zahlung/Folgebeitrag 

11.3.1 Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der 
Zahlung 

Die werden zu dem jeweils vereinbarten 
Zeitpunkt fällig. 

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie 
zu dem im Versicherungsschein oder in 
der Beitragsrechnung angegebenen 
Zeitpunkt erfolgt.  

11.3.2 Verzug 

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig 
gezahlt, geraten Sie ohne Mahnung in 
Verzug, es sei denn, dass Sie die ver-
spätete Zahlung nicht zu vertreten ha-
ben.  

Wir können Sie auf Ihre Kosten in Text-
form zur Zahlung auffordern und eine 
Zahlungsfrist von mindestens zwei Wo-
chen bestimmen (Mahnung). Die Mah-
nung ist nur wirksam, wenn wir je Ver-
trag die rückständigen Beträge des Bei-
trages, der Zinsen und Kosten im Ein-
zelnen beziffern und außerdem auf die 
Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit und 
Kündigungsrecht – aufgrund der nicht 
fristgerechten Zahlung hinweisen.  

Wir sind berechtigt, Ersatz des uns 
durch den Verzug entstandenen Scha-
dens zu verlangen.  

11.3.3 Kein Versicherungsschutz 

Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungs-
frist noch mit der Zahlung des Beitrages 
oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, 
besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur 
Zahlung kein Versicherungsschutz. 



 

 

11.3.4 Kündigung 

Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungs-
frist noch mit der Zahlung in Verzug, 
können wir den Vertrag ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wir-
kung kündigen. Die Kündigung kann mit 
der Bestimmung der Zahlungsfrist so 
verbunden werden, dass sie mit Fristab-
lauf wirksam wird, wenn Sie zu diesem 
Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug 
sind. Hierauf sind Sie bei der Kündigung 
ausdrücklich hinzuweisen 

Haben wir gekündigt, und zahlen Sie 
nach Erhalt der Kündigung innerhalb 
eines Monats oder, wenn diese mit der 
Fristbestimmung verbunden worden ist, 
innerhalb eines Monats nach Fristablauf 
den angemahnten Betrag, besteht der 
Vertrag fort. Die Regelung über unsere 
Leistungsfreiheit bleibt unberührt. 

11.4 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei 
Lastschriftermächtigung 

Ist die Einziehung des Beitrages von 
einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung 
als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem 
im Versicherungsschein angegebenen 
Fälligkeitstag eingezogen werden kann 
und Sie einer berechtigten Einziehung 
nicht widersprechen.  

Konnte der fällige Beitrag ohne Ihr Ver-
schulden von uns nicht eingezogen wer-
den, ist die Zahlung auch dann noch 
rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach 
unserer in Textform abgegebenen Zah-
lungsaufforderung erfolgt.  

Kann der fällige Beitrag nicht eingezo-
gen werden, weil Sie die Einzugser-
mächtigung widerrufen haben, oder ha-
ben Sie aus anderen Gründen zu vertre-
ten, dass der Beitrag nicht eingezogen 
werden kann, sind wir berechtigt, künftig 
Zahlung außerhalb des Lastschriftver-
fahrens zu verlangen. Sie sind zur Ü-
bermittlung des Beitrages erst verpflich-
tet, wenn Sie von uns hierzu in Textform 
aufgefordert worden sind. 

11.5 Teilzahlung und Folgen bei verspä-
teter Zahlung 

Ist die Zahlung des Jahresbeitrages in 
Raten vereinbart, sind die noch ausste-
henden Raten sofort fällig, wenn Sie mit 
der Zahlung einer Rate in Verzug sind.  

Ferner können wir für die Zukunft jährli-
che Beitragszahlung verlangen.  

11.6 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbe-
endigung 

Im Falle der Beendigung des Versiche-
rungsverhältnisses vor Ablauf der Versi-
cherungsperiode steht uns für diese 
Versicherungsperiode – soweit nicht 
etwas anderes bestimmt ist – nur derje-
nige Teil des Beitrages zu, der dem 
Zeitraum entspricht, in dem Versiche-
rungsschutz bestanden hat. 

Weitere Bestimmungen 

12 Wie sind die Rechtsverhältnisse 
der am Vertrag beteiligten Perso-
nen zueinander? 

12.1 Ist die Versicherung gegen Unfälle 
abgeschlossen, die einem anderen zu-

stoßen (Fremdversicherung), steht die 
Ausübung der Rechte aus dem Vertrag 
nicht der versicherten Person, sondern 
Ihnen zu. Sie sind neben der versicher-
ten Person für die Erfüllung der Oblie-
genheiten verantwortlich.  

12.2 Alle für Sie geltenden Bestimmun-
gen sind auf Ihren Rechtsnachfolger 
und sonstige Anspruchsteller entspre-
chend anzuwenden.  

12.3 Die Versicherungsansprüche kön-
nen vor Fälligkeit ohne unsere Zustim-
mung weder übertragen noch verpfän-
det werden.  

13 Was bedeutet die vorvertragli-
che Anzeigepflicht? 

13.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von 
Angaben über gefahrerhebliche Um-
stände 

Sie haben uns bis zur Abgabe Ihrer Ver-
tragserklärung alle Ihnen bekannten Ge-
fahrumstände anzuzeigen, nach denen 
wir in Textform gefragt haben und die 
für unseren Entschluss erheblich sind, 
den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt 
zu schließen. Sie sind auch insoweit zur 
Anzeige verpflichtet, als wir nach Ihrer 
Vertragserklärung, aber vor Vertragsan-
nahme in Textform Fragen im Sinne des 
Satz 1 stellen. Gefahrerheblich sind die 
Umstände, die geeignet sind, auf unse-
ren Entschluss Einfluss auszuüben, den 
Vertrag überhaupt oder mit dem verein-
barten Inhalt abzuschließen. 

Soll eine andere Person versichert wer-
den, ist diese neben Ihnen für die wahr-
heitsgemäße und vollständige Anzeige 
der gefahrerheblichen Umstände und 
die Beantwortung der an Sie gestellten 
Fragen verantwortlich. 

Wird der Vertrag von Ihrem Vertreter 
geschlossen und kennt dieser den ge-
fahrerheblichen Umstand, müssen Sie 
sich so behandeln lassen, als hätten Sie 
selbst davon Kenntnis gehabt oder dies 
arglistig verschwiegen.  

13.2 Rücktritt 

13.2.1 Voraussetzungen und Ausübung 
des Rücktritts 

Unvollständige und unrichtige Angaben 
zu den gefahrerheblichen Umständen 
berechtigen uns, vom Versicherungsver-
trag zurückzutreten. Dies gilt nur, wenn 
wir Sie durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf die Folgen einer Anzeige-
pflichtverletzung hingewiesen haben. 

Wir müssen unser Rücktrittsrecht inner-
halb eines Monats schriftlich geltend 
machen. Dabei haben wir die Umstände 
anzugeben, auf die wir unsere Erklärung 
stützen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen 
wir auch nachträglich weitere Umstände 
zur Begründung unserer Erklärung an-
geben. Die Frist beginnt mit dem Zeit-
punkt, zu dem wir von der Verletzung 
der Anzeigepflicht, die unser Rücktritts-
recht begründet, Kenntnis erlangen. 

Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung Ih-
nen gegenüber. 

13.2.2 Ausschluss des Rücktrittsrechts 

Wir können uns auf unser Rücktritts-
recht nicht berufen, wenn wir den nicht 
angezeigten Gefahrumstand oder die 
Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 

Wir haben kein Rücktrittsrecht, wenn 
Sie nachweisen, dass Sie oder Ihr Ver-
treter die unrichtigen oder unvollständi-
gen Angaben weder vorsätzlich noch 
grob fahrlässig gemacht haben. 

Unser Rücktrittsrecht wegen grob fahr-
lässiger Verletzung der Anzeigepflicht 
besteht nicht, wenn Sie nachweisen, 
dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis 
der nicht angezeigten Umstände, wenn 
auch zu anderen Bedingungen, ge-
schlossen hätten. 

13.2.3 Folgen des Rücktritts 

Im Fall des Rücktritts besteht kein Ver-
sicherungsschutz.  

Treten wir nach Eintritt des Versiche-
rungsfalls zurück, dürfen wir den Versi-
cherungsschutz nicht versagen, wenn 
Sie nachweisen, dass der unvollständig 
oder unrichtig angezeigte Umstand we-
der für den Eintritt des Versicherungs-
falls noch für die Feststellung oder den 
Umfang der Leistung ursächlich war. 
Auch in diesem Fall besteht aber kein 
Versicherungsschutz, wenn Sie die An-
zeigepflicht arglistig verletzt haben. 

Uns steht der Teil des Beitrages zu, der 
der bis zum Wirksamwerden der Rück-
trittserklärung abgelaufenen Vertrags-
laufzeit entspricht. 

13.3 Kündigung oder rückwirkende Ver-
tragsanpassung 

13.3.1 Ist unser Rücktrittsrecht ausge-
schlossen, weil Ihre Verletzung einer 
Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch 
auf grober Fahrlässigkeit beruhte, kön-
nen wir den Versicherungsvertrag unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat 
in Textform kündigen. Dies gilt nur, 
wenn wir Sie durch gesonderte Mittei-
lung in Textform auf die Folgen einer 
Anzeigepflichtverletzung hingewiesen 
haben. 

Dabei haben wir die Umstände an-
zugeben, auf die wir unsere Erklärung 
stützen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen 
wir auch nachträglich weitere Umstände 
zur Begründung unserer Erklärung an-
geben. Die Frist beginnt mit dem Zeit-
punkt, zu dem wir von der Verletzung 
Ihrer Anzeigepflicht Kenntnis erlangt 
haben. 

Wir können uns auf unser Kündigungs-
recht wegen Anzeigepflichtverletzung 
nicht berufen, wenn wir den nicht ange-
zeigten Gefahrumstand oder die Unrich-
tigkeit der Anzeige kannten. 

Das Kündigungsrecht ist auch ausge-
schlossen, wenn Sie nachweisen, dass 
wir den Vertrag auch bei Kenntnis der 
nicht angezeigten Umstände, wenn 
auch zu anderen Bedingungen, ge-
schlossen hätten. 



 

 

13.3.2 Können wir nicht zurücktreten 
oder kündigen, weil wir den Vertrag 
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umstände, aber zu anderen Bedingun-
gen geschlossen hätten, werden die an-
deren Bedingungen auf unser Verlan-
gen rückwirkend Vertragsbestandteil. 
Haben Sie die Pflichtverletzung nicht zu 
vertreten, werden die anderen Bedin-
gungen ab der laufenden Versiche-
rungsperiode Vertragsbestandteil. Dies 
gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte 
Mitteilung in Textform auf die Folgen 
einer Anzeigepflichtverletzung hinge-
wiesen haben. 

Wir müssen die Vertragsanpassung in-
nerhalb eines Monats schriftlich geltend 
machen. Dabei haben wir die Umstände 
anzugeben, auf die wir unsere Erklärung 
stützen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen 
wir auch nachträglich weitere Umstände 
zur Begründung unserer Erklärung an-
geben. Die Frist beginnt mit dem Zeit-
punkt, zu dem wir von der Verletzung 
der Anzeigepflicht, die uns zur Ver-
tragsanpassung berechtigt, Kenntnis 
erlangen. 

Wir können uns auf eine Vertragsan-
passung nicht berufen, wenn wir den 
nicht angezeigten Gefahrumstand oder 
die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 

Erhöht sich durch die Vertragsanpas-
sung der Beitrag um mehr als 10 % oder 
schließen wir die Gefahrabsicherung für 
den nicht angezeigten Umstand aus, 
können Sie den Vertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang unserer Mitteilung 
fristlos in Textform kündigen. 

13.4 Anfechtung 

Unser Recht, den Vertrag wegen arglis-
tiger Täuschung anzufechten, bleibt un-
berührt. Im Fall der Anfechtung steht 
uns der Teil des Beitrages zu, der der 
bis zum Wirksamwerden der Anfech-
tungserklärung abgelaufenen Vertrags-
zeit entspricht. 

14 Wann verjähren die Ansprüche 
aus dem Vertrag? 

14.1 Die Ansprüche aus der Unfallversi-
cherung verjähren in drei Jahren. Die 
Fristberechnung richtet sich nach allge-
meinen Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuches. 

14.2 Ist ein Anspruch aus dem Versi-
cherungsvertrag bei uns angemeldet 
worden, ist die Verjährung von der An-
meldung bis zu dem Zeitpunkt ge-
hemmt, zu dem Ihnen unsere Entschei-
dung in Textform zugeht. 

15 Welches Gericht ist zuständig? 

15.1 Für Klagen aus dem Versiche-
rungsvertrag gegen uns bestimmt sich 
die gerichtliche Zuständigkeit nach un-
serem Sitz oder dem unserer für den 
Versicherungsvertrag zuständigen Nie-
derlassung. Örtlich zuständig ist auch 
das Gericht im Bezirk Ihres Wohnsitzes 
oder, wenn ein solcher fehlt, Ihres ge-
wöhnlichen Aufenthalts. Für Klagen ge-
gen Sie ist dieses Gericht ausschließlich 
zuständig. 

15.2 Sind Ihr Wohnsitz oder Ihr gewöhn-
licher Aufenthalt im Zeitpunkt der Kla-
geerhebung nicht bekannt, bestimmt 
sich die gerichtliche Zuständigkeit für 
Klagen aus dem Versicherungsvertrag 
gegen Sie nach unserem Sitz oder dem 
unserer für den Versicherungsvertrag 
zuständigen Niederlassung. 

16 Was ist bei Mitteilungen an uns 
zu beachten? Was gilt bei Ände-
rungen Ihrer Anschrift? 

16.1 Soweit gesetzlich keine Schriftform 
verlangt ist und soweit in diesem Ver-
trag nicht etwas anderes bestimmt ist, 
sind die für uns bestimmten Erklärungen 
und Anzeigen, die das Versicherungs-
verhältnis betreffen und die unmittelbar 
gegenüber uns erfolgen, in Textform 
abzugeben. 

Erklärungen und Anzeigen sollen an die 
im Versicherungsschein oder in dessen 
Nachträgen als zuständig bezeichnete 
Stelle oder an unsere Hauptverwaltung 
gerichtet werden. Die gesetzlichen Re-
gelungen über den Zugang von Erklä-
rungen und Anzeigen bleiben unberührt. 

16.2 Haben Sie uns eine Änderung Ihrer 
Anschrift nicht mitgeteilt, genügt für eine 
Willenserklärung, die Ihnen gegenüber 
abzugeben ist, die Absendung eines 
eingeschriebenen Briefes an die letzte 
uns bekannte Anschrift. Die Erklärung 
gilt drei Tage nach der Absendung des 
Briefes als zugegangen. Dies gilt ent-
sprechend für den Fall einer Änderung 
Ihres Namens. 

17 Welches Recht findet Anwen-
dung? 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 



 

 

 


